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Benützungsvorschriften für den Kunstrasenplatz Margelacker 

Gestützt auf die Betriebsordnung vom 15. Januar 1997 
 

Zweckbestimmung 
 
Der Kunstrasenplatz ist dem Sport vorbehalten. Er steht der Öffentlichkeit, Muttenzer Schulen so-
wie Sportvereinen mit statutarischem Sitz in Muttenz zur Verfügung. 
 

Benützungszeiten 
 
Der Kunstrasenplatz steht in der Regel zu den nachfolgenden Zeiten zur Verfügung. Der Sport-
platzwart kann die Benützungszeiten einschränken oder den Kunstrasenplatz sperren, wenn auf-
grund der Witterungsverhältnisse Schäden am Spielbelag zu erwarten sind. 
 
Montag bis Freitag 08.00  -  21.15 Uhr 
Samstag  10.00  -  18.00 Uhr 
Sonntag und Feiertage 10.00  -  18.00 Uhr 
 
Schulen und Sportvereine haben in Anwesenheit des Lehrers oder der Lehrerin resp. Trainers 
oder Trainerin bei der Benützung Vorrang. 
 
Ausnahmen und Veranstaltungen können vom Gemeinderat bewilligt werden sofern die dadurch 
entstehenden Unkosten vollumfänglich durch den Benutzer übernommen werden. 
 

Platzordnung 
 
Die Benützung des Kunstrasenplatzes hat mit aller Sorgfalt zu erfolgen. Alle Benützer und Benüt-
zerinnen sind zu Ordnung und Sauberkeit verpflichtet. Den Anweisungen des Sportplatzwartes ist 
Folge zu leisten. 
 
Der Kunstrasenplatz darf nur mit Turn- oder Nockenschuhen bespielt werden. Das Bespielen des 
Platzes mit Stollen- oder Nagelschuhen ist strengstens verboten.  
 
Es ist verboten Flaschen, Gläser, Plastikgeschirr sowie Ess- und Rauchwaren auf den Kunstra-
senplatz mitzunehmen. 
 
Unnötige Lärmemissionen sind im Interesse der Anwohner zu unterlassen. Der Betrieb von Be-
schallungsgeräten (Verstärkeranlagen, Lautsprecher, etc.) ist verboten. 
 
Innerhalb des Kunstrasenplatzes gilt ein absolutes Fahrverbot. Das Abstellen von Fahrzeugen hat 
auf den dafür vorgesehenen Flächen ausserhalb des Kunstrasenplatzes zu erfolgen. 
 
Das Mitbringen von Tieren auf den Kunstrasenplatz ist untersagt. 
 

Haftung 
 
Das Benützen der Anlage erfolgt auf eigene Verantwortung. Für Schäden an Personen, Anlagen 
und Einrichtungen haftet der Benützer oder die Benützerin vollumfänglich.  
 
 
15. November 2006   Gemeinderat Muttenz 
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